
a) Neufassung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 4 „Peppenhovener 
Straße“, 2. Änderung unter Anwendung des § 13 a Baugesetzbuch 
- Bebauungspläne der Innenentwicklung -  
Das Verfahren zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 4 „Peppenhovener Straße“, 2. Änderung wird gemäß 
§ 2 (1) Baugesetzbuch erneut zur Aufstellung beschlossen und unter Anwendung des § 13 a BauGB 
„Bebauungspläne der Innenentwicklung“ ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (1) BauGB 
durchgeführt.  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 4 „Peppenhovener Straße“, 2. 
Änderung umfasst eine ca. 2,9 ha große Fläche im nördlichen Bereich der Rheinbacher Kernstadt, nördlich 
des Bahnhofes. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flst. Nr. 392, 742, 743, 800, 801, 
802, 803, 804, 805, 806, 735, 762, 763, 764, 765, 756, 63, 64/1, 64/2, 332, 399, 813, 814, 815, 816, 817, 
818, 819, 820, 95, 46/1, 557, 598, 599, 447, 52, und 666, 667, 668, Gemarkung Rheinbach, Flur 4. Das 
Plangebiet wird im Norden von der Leberstraße begrenzt. Im Osten verläuft die Plangebietsgrenze entlang 
der Kettelerstraße. Die südliche Abgrenzung wird durch den Verlauf der Keramikerstraße gebildet. Entlang 
der westlichen Abgrenzung des Plangebiets verläuft die Aachener Straße. Die genaue Abgrenzung des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist dem der Beschlussvorlage beigefügten Übersichtsplan zu 
entnehmen. Geringfügige Änderungen des Plangebiets während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. 


